
 
 
Ab 01.01.2020 gelten folgende Schwellenwerte für die 
Anwendung des europäischen Vergaberechts: 

 
 
 
 

- Bauaufträge: 5.350.000,00 €  
 

- Dienst- und Lieferleistungen: 214.000,00 €  
 

- Dienst- und Lieferleistungen von Sektorenauf- 
 traggebern: 428.000,00 € 
 
- Konzessionsvergaben: 5.350.000,00 € 

 


